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Bekanntmachung 
 

 

zum Vollzug der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 

und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung von Notfallmaßnahmen zur 

Brechung der vierten Coronavirus SARS-CoV-2-Welle  

(Sächsische Corona-Notfall-Verordnung – SächsCoronaNotVO) vom 

19. November 2021 in der Fassung vom 12. Januar 2022 

 

 
- Unterschreitung der Inzidenz von 1.500 – 

 

 

vom 13. Januar 2022 

 

 

Aufgrund von §§ 21a Abs. 1 Satz 4 und 21 Abs. 3 SächsCoronaNotVO wird Folgendes 
bekannt gemacht: 
 

 

1. Durch das Robert Koch-Institut wurden im Internet unter 

https://www.rki.de/inzidenzen für den Landkreis Meißen folgende 

Sieben-Tage-Inzidenzen veröffentlicht: 

 

 zum 10. Januar 2022: 347,8 

 zum 11. Januar 2022: 349,0 

 zum 12. Januar 2022: 304,9 

 

Damit wurde im Landkreis Meißen am 12. Januar 2022 für drei 

aufeinanderfolgende Tage der Schwellenwert von 1.500 für die Sieben-

Tage-Inzidenz unterschritten. 

 

Nach den vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt auf der Internetseite 

https://www.coronavirus.sachsen.de/infektionsfaelle-in-sachsen-

4151.html veröffentlichten Zahlen werden seit mindestens 10. Januar 

2022 auch der Belastungswert Normalstation (Anzahl der belegten 

Krankenhausbetten der Normalstationen mit an COVID-19-Erkrankten im 

Freistaat Sachsen) von 1.300 und der Belastungswert Intensivstation 

(Anzahl der belegten Krankenhausbetten der Intensivstationen mit an 

COVID-19-Erkrankten im Freistaat Sachsen) von 420 unterschritten. 

 

2. Der Landkreis Meißen gibt hiermit bekannt, dass gemäß § 21a Abs. 1 Satz 1 

SächsCoronaNotVO ab dem 14. Januar 2022 nachfolgende Regelungen 

nach § 21a Abs. 2 bis 16 SächsCoronaNotVO gelten: 

 

 Abweichend von § 6 Absatz 3 Satz 1 sind Sitzungen von Gremien, Parteien und 
Wählervereinigungen unter der Maßgabe, dass für den Zugang die Pflicht zur 
Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises und zur Kontrolle der jeweiligen 
Nachweise durch den Verantwortlichen besteht, zulässig. § 6 Absatz 3 Satz 2        
und 3 bleibt unberührt. 
 

 Abweichend von § 7 Absatz 1 sind Versammlungen unter freiem Himmel ohne die 
Beschränkung auf Ortsfestigkeit auf eine Teilnehmerzahl von maximal 1.000 
Personen begrenzt. 
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 Abweichend von § 7 Absatz 2 darf bei Versammlungen in geschlossenen Räumen 
die zulässige Auslastung  

1. nicht mehr als 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, höchstens 
jedoch bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichzeitig oder  

2. nicht mehr als 25 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, höchstens 
jedoch bis zu 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichzeitig 

betragen. 
 

 Abweichend von § 9 Absatz 3 dürfen die untersagten Dienstleistungen öffnen unter 
der Maßgabe, dass für den Zugang die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder 
Genesenennachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und zur 
Kontakterfassung durch den Dienstleister besteht. 
 

 Abweichend von § 9 Absatz 4 ist der Zugang zu Prostitutionsstätten gestattet unter 
der Maßgabe, dass für den Zugang die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder 
Genesenennachweises sowie jeweils eines Testnachweises und zur Kontrolle der 
jeweiligen Nachweise und zur Kontakterfassung durch den Betreiber besteht. 
Prostitutionsveranstaltungen sind untersagt. 
 

 Abweichend von § 10 Absatz 1 Satz 2 (Gastronomie) ist die Öffnung für 
Publikumsverkehr täglich zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr zulässig. 
 

 Abweichend von § 11 Absatz 1 Satz 1 dürfen Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
öffnen unter der Maßgabe, dass für den Zugang die Pflicht zur Vorlage eines Impf- 
oder Genesenennachweises sowie jeweils eines Testnachweises und zur Kontrolle 
der jeweiligen Nachweise und zur Kontakterfassung durch den Betreiber besteht. 
Die zulässige Auslastung darf  

1. nicht mehr als 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, höchstens 
jedoch bis zu 500 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig oder  

2. nicht mehr als 25 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, höchstens 
jedoch bis zu 1.000 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig  

betragen. Die Öffnung von Diskotheken, Clubs und Bars für Publikumsverkehr ist 
weiterhin untersagt. 

 
 Abweichend von § 11 Absatz 2 sind Proben von Laien und Amateuren unter der 

Maßgabe zulässig, dass die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesenen-
nachweises sowie jeweils eines Testnachweises und zur Kontrolle der jeweiligen 
Nachweise und zur Kontakterfassung durch den Betreiber besteht. 
 

 Abweichend von § 11 Absatz 3 Satz 1 ist die Öffnung von Solarien für 
Publikumsverkehr unter der Maßgabe, dass für den Zugang die Pflicht zur Vorlage 
eines Impf- oder Genesenennachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise 
und zur Kontakterfassung durch den Betreiber besteht, zulässig. 
 

 Abweichend von § 11 Absatz 3 Satz 1 ist die Öffnung von Bädern und Saunen mit 
Ausnahme von Dampfsaunen und Dampfbädern für Publikumsverkehr unter der 
Maßgabe, dass für den Zugang die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder 
Genesenennachweises sowie jeweils eines Testnachweises und zur Kontrolle der 
jeweiligen Nachweise und zur Kontakterfassung durch den Betreiber besteht, 
zulässig. 
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 Abweichend von § 11 Absatz 4 Satz 1 ist die Öffnung von Spielhallen, Spielbanken, 
Wettannahmestellen und ähnlichen Einrichtungen unter der Maßgabe, dass für den 
Zugang die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises sowie jeweils 
eines Testnachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und zur 
Kontakterfassung durch den Betreiber besteht, zulässig. § 8 Absatz 3 gilt 
entsprechend. 
 

 Abweichend von den §§ 12 und 13 dürfen Sportveranstaltungen mit 
Zuschauerinnen und Zuschauern unter der Maßgabe stattfinden, dass für den 
Zugang die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises sowie jeweils 
eines Testnachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und zur 
Kontakterfassung durch den Betreiber besteht. Die zulässige Auslastung darf  

1. nicht mehr als 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, höchstens 
jedoch bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauer gleichzeitig oder  

2. nicht mehr als 25 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, höchstens 
jedoch bis zu 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gleichzeitig  

betragen. 
 

 Abweichend von § 13 Absatz 1 ist die Öffnung von Anlagen und Einrichtungen des 
Sportbetriebs, Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen zulässig unter der 
Maßgabe, dass für den Zugang  

1. zu Innensportanlagen die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder 
Genesenennachweises sowie jeweils eines Testnachweises und zur 
Kontrolle der jeweiligen Nachweise und zur Kontakterfassung durch den 
Betreiber besteht  

2. zu Außensportanlagen die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder 
Genesenennachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und 
zur Kontakterfassung durch den Betreiber besteht. Von der Kontakt-
erfassung ausgenommen sind Skiaufstiegsanlagen.  

Für den organisierten Vereinssport gelten die Kontaktbeschränkungen nach § 6 
Absatz 2 Satz 1 nicht. § 13 Absatz 2 und 3 bleibt unberührt. 
 

 Abweichend von § 14 Absatz 1 und 2 (Beherbergung und Tourismus) ist die 
Durchführung, Öffnung oder Überlassung unter der Maßgabe, dass für den Zugang 
die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises sowie jeweils eines 
Testnachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise bei Anreise und zur 
Kontakterfassung durch den Betreiber besteht, zulässig. 
 

 Abweichend von § 15 Absatz 1 (außerschulische Bildung) sind Präsenz-
veranstaltungen unter der Maßgabe zulässig, dass für den Zugang die Pflicht zur 
Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises und zur Kontrolle der jeweiligen 
Nachweise und zur Kontakterfassung durch den Veranstalter besteht. § 15 Absatz 
2 bis 4 gilt entsprechend. 

 
Meißen, den 13. Januar 2022 
 
 
 
 
Ralf Hänsel 
Landrat 
 
 


